
Hauptsatzung 

Stadt Stromberg 

vom 20. August 2019 

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Lan-

desverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des § 2 der Landesverord-

nung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Haupt-

satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: 

§ 1 Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Stromberg erfolgen im Amtsblatt der Verbandsge-

meinde Stromberg. 

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können abwei-

chend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung 

zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bekannt gemacht werden. In diesem Fall ist 

auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor 

dem Beginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hin-

zuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien 

Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass 

an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann. 

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür keine 

besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Stadtrates Stromberg, eines 

Ausschusses oder eines Beirates werden abweichend von Absatz 1 durch Aushang an den Be-

kanntmachungstafeln bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gemäß Absatz 

1 nicht mehr möglich ist. Diese befinden sich:  

a. im Buntspechtweg 

b. in der Michel-Obentraut-Straße 

c. in der Königsberger Straße 1b 

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die vorgeschrie-

bene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die 

öffentliche Bekanntmachung durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln, die sich befinden: 

(siehe oben)  

Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen 

Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos 

geworden ist. 

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekanntmachungs-

form vorgeschrieben ist. 
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§ 2 Ausschüsse des Stadtrates Stromberg 

(1) Der Stadtrat bildet folgende Ausschüsse: 

1. Haupt- und Finanzausschuss 

2. Rechnungsprüfungsausschuss 

3. Ausschuss für Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Umwelt 

4. Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus 

5. Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kindertagesstätte und -krippe 

6. Ausschuss für Heimat- und Kulturpflege, Märkte, Sport und Vereine 

(2) Die Ausschüsse gemäß Absatz 1 haben 9 Mitglieder und für jedes Mitglied bis zu 2 Stellvertreter. 

(3) Die Ausschüsse gemäß Absatz 1 werden aus Mitgliedern des Stadtrates Stromberg und sonstigen 

wählbaren Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Stromberg gebildet. 

§ 3 Ältestenrat 

Der Stadtrat bildet einen Ältestenrat, der den Bürgermeister in Fragen der Tagesordnung und des Ab-

laufs der Sitzungen des Stadtrates berät. Näheres über die Zusammensetzung, die Aufgaben und den 

Geschäftsgang bestimmt die Geschäftsordnung. 

§ 4 Übertragung von Aufgaben des Stadtrates Stromberg 

auf Ausschüsse 

(1) Soweit einem Ausschuss die Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht übertragen ist, hat der 

Ausschuss innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs die Beschlüsse des Stadtrates Stromberg le-

diglich vor zu beraten. Berührt eine Angelegenheit den Zuständigkeitsbereich mehrerer Aus-

schüsse, so obliegt dem Haupt- und Finanzausschuss die Federführung. Dem Haupt- und Finanz-

ausschuss obliegt auch die Vorbereitung der Beschlüsse des Stadtrates Stromberg über: 

1. den Haushaltsplan 

2. die Satzungen 

3. die Regionalplanung 

4. die Entwicklungsvorhaben 

5. die Finanzplanung 

(2) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Angelegenheit auf einen Ausschuss 

erfolgt durch Beschluss des Stadtrates Stromberg. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzeit des Stadtra-

tes Stromberg, soweit ihm die Beschlussfassung nicht entzogen wird. Die Bestimmungen in der 

Hauptsatzung bleiben unberührt. 
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(3) Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Beschlussfassung über die folgenden Angelegenheiten 

übertragen: 

1. Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren sowie der Abschluss von Vergleichen, so-

weit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürgermeister übertragen ist 

2. Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben 

3. Verfügung über Stadtvermögen bis zu einer Wertgrenze von 10.000€ 

4. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der Haushaltsansätze, soweit die Entschei-

dung hierüber nicht dem Bürgermeister oder dem Bauausschuss übertragen ist 

5. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der Haushaltsansätze, soweit die Entscheidung 

hierüber nicht dem Bürgermeister oder dem Bauausschuss übertragen ist 

6. Stundung und Erlass von gemeindlichen Forderungen, soweit die Entscheidung hierüber nicht 

dem Bürgermeister übertragen ist 

7. Entscheidung in Angelegenheiten betreffend die „Deutscher Michel“ Halle in gemeinsamer 

Abstimmung mit dem Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Stromberg soweit 

es um die Nutzung, Belegung und bauliche Unterhaltung im Rahmen der zur Verfügung ste-

henden Haushaltsmittel geht 

8. Entscheidung über die Vermittlung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und 

ähnliche Zuwendungen gemäß § 94 Abs. 3 Satz 5 GemO ohne Wertgrenzen Beschränkung, 

die Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen 

gemäß § 94 Abs. 3 Satz 5 GemO bis zu einer Wertgrenze von 1.000€ im Einzelfall 

Die Entscheidung gemäß Satz 1 Nr. 8 hinsichtlich der Vermittlung und der Annahme von Sponso-

ringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen erfolgt im Falle von Kleinbe-

trägen bis zu 1.000€ je Einzelfall einmal vierteljährlich durch verbundenen Beschluss. 

 

(4) Dem Ausschuss für Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Umwelt wird die Beschlussfassung über 

die folgenden Angelegenheiten übertragen: 

1. alle Bauangelegenheiten 

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der Haushaltsansätze bis zu einer Wert-

grenze von 50.000€, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürgermeister übertragen 

ist 

Ihm obliegt auch die Vorbereitung der Beschlüsse des Stadtrates Stromberg im Rahmen der Bau-

leitplanung. 

§ 5 Übertragung von Aufgaben des Stadtrates Stromberg 

auf den Bürgermeister 

(1) Auf den Bürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen: 

1. Verfügung über Stadtvermögen sowie die Hingabe von Darlehen der Stadt bis zu einer Wert-

grenze von 10.000€ im Einzelfall 

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu ei-

ner Wertgrenze von 10.000€ im Einzelfall 
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3. Aufnahme von Krediten nach Maßgabe des in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbe-

trages 

4. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach Maßgabe 

allgemeiner Grundsätze und Richtlinien des Stadtrates Stromberg 

5. Erhebung von Vorausleistungen für laufende Entgelte 

6. Ausübung des Vorkaufsrechts bis zu einem Wert von 10.000€ im Einzelfall 

7. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2 und des § 36 BauGB mit Ausnahme von 

§ 31 Abs.  2 und § 35 BauGB; bezüglich § 34 BauGB beschränkt sich die Delegation auf Vor-

haben, die die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung nicht berühren. 

8. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln zur Fristwahrung 

(2) Der Bürgermeister informiert den Stadtrat über Entscheidungen nach Absatz 1 Nr. 3, 7 und 8 in 

der darauffolgenden Sitzung. 

§ 6 Beigeordnete 

(1) Die Stadt Stromberg hat bis zu 3 Beigeordnete. 

(2) Die Stadt Stromberg bildet bis zu 2 eigene Geschäftsbereiche, deren Bildung und Übertragung 

auf die Beigeordneten dem Bürgermeister gemäß § 50 Abs. 4 GemO obliegt. Dies bedarf der Zu-

stimmung des Stadtrates. 

§ 7 Aufwandsentschädigung 

für Mitglieder des Stadtrates Stromberg 

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendungen 

erhalten die Stadtratsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Stadtrates eine Entschädi-

gung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4. 

(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 20€. 

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe ersetzt; 

er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tariflichen und freiwilligen Arbeitgeberleis-

tungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen. Verdienst-

ausfall wird auf Antrag in Form eines Durchschnittssatzes ersetzt, dessen Höhe vom Stadtrat fest-

gesetzt wird. Personen, die einen Lohn- oder Verdienstausfall nicht geltend machen können, de-

nen aber im häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen 

versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhal-

ten einen Ausgleich entsprechend den Bestimmungen des Satzes 2. 

(4) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Stadtratsmitglieder für Dienstreisen Reisekos-

ten-vergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes. 
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§ 8 Aufwandsentschädigung  

für Mitglieder von Ausschüssen und dem Ältestenrat 

(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Stadtrates Stromberg und des Ältestenrats erhalten eine Ent-

schädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 20€. 

(2) Die Mitglieder von Beiräten des Stadtrates oder der Stadt Stromberg erhalten eine Entschädi-

gung nach Absatz 1, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 7 Abs. 2 bis 4 entsprechend. 

§ 9 Aufwandsentschädigung 

des Stadtbürgermeisters 

(1) Die dem Stadtbürgermeister gemäß § 12 Abs. 1 und 2 KomAEVO zustehende monatliche Auf-

wandsentschädigung wird mit 100 v.H. der gem. Abs. 1 Satz 1 zustehenden Aufwandsentschädi-

gung festgesetzt. 

(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteuer nach einem 

Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der Stadt Stromberg getragen. 

Die pauschale Lohnsteuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden auf die Aufwands-

entschädigung nicht angerechnet. 

§ 10 Aufwandsentschädigung 

der Beigeordneten 

(1) Der ehrenamtliche Beigeordnete erhält für den Fall der Vertretung des Stadtbürgermeisters eine 

Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters. Erfolgt 

die Vertretung des Stadtbürgermeisters nicht für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie 

für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbetrags der dem Stadtbürgermeister zu-

stehenden Aufwandsentschädigung. 

(2) Der ehrenamtliche Beigeordnete, dem ein bestimmter Geschäftsbereich übertragen ist, erhält 

eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von bis zu 30 v.H. der dem Stadtbürgermeister 

zustehenden monatlichen Aufwandsentschädigung. Die endgültige Festlegung des Vomhundert-

satzes bedarf der Zustimmung des Stadtrates. 

(3) Ehrenamtliche Beigeordnete ohne Geschäftsbereich, die nicht Stadtratsmitglied sind und denen 

keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an den 

Sitzungen des Stadtrates Stromberg, der Ausschüsse, des Ältestenrates und an den Besprechun-

gen mit dem Bürgermeister (§ 50 Abs. 7 GemO) die für Stadtratsmitglieder festgesetzte Auf-

wandsentschädigung zuzüglich Fahrtkostenerstattung.  

(4) Eine Aufwandsentschädigung in gleicher Höhe zuzüglich Fahrtkostenerstattung erhalten Beige-

ordnete, die Stadtratsmitglied sind und denen keine Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 ge-

währt wird, für die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse, sofern sie diesen nicht angehö-

ren, des Ältestenrates und an den Besprechungen mit dem Bürgermeister (§ 50 Abs. 7 GemO). 
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(5) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Stadtrates Stromberg sind, jedoch in Vertre-

tung des Stadtbürgermeisters an Sitzungen des Stadtrates, der Ausschüsse und des Ältestenrates 

teilnehmen und denen keine Aufwandsentschädigung nach dem Absatz 1 gewährt wird, erhalten 

für die Teilnahme an diesen Sitzungen von der Stadt eine Aufwandsentschädigung. Sie beträgt je 

Sitzung ein Dreißigstel der für den Stadtbürgermeister festgesetzten Aufwandsentschädigung. 

Entsprechendes gilt für die Teilnahme an Besprechungen des Bürgermeisters der Verbandsge-

meinde mit den Ortsbürgermeistern gemäß § 69 Abs. 4 GemO. 

(6) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteuer nach einem 

Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale Lohnsteuer von der Stadt getragen. Die pau-

schale Lohnsteuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden auf die Aufwandsentschä-

digung nicht angerechnet. 

(7) § 7 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 

§ 11 Inkrafttreten 

(1) Die Hauptsatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 01.07.2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 

25.10.2016, außer Kraft. 

 

Stromberg, 20. August 2019 
 
 
Claus-Werner Dapper 
Stadtbürgermeister 
 
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO): 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf-
grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten 1 Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn  
 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
 
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 

jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwal-
tung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat.  

 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Bei der Bekanntmachung der Sat-
zung ist auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen. 
 


